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STEUERPOLITIK

gelegte alternative Verteilungsurteil hat den Vorteil, daß 
man -  bei geringfügiger Erweiterung -  die Umvertei
lungsvorstellung „von unten nach oben“ (oder umge
kehrt) präziser fassen kann. Für ausgewählte Einkom
menspaare zeigte sich, daß der T90 Im Vergleich zum 
T88 eine zum Teil deutliche Umverteilung „von unten 
nach oben" bewirkt hat.

Anmerken könnte man noch, daß Krause-Junks Um
verteilungskonzeption keineswegs einfach zu verallge
meinern ist. Aber das ist ein anderes Problem. Auch 
kann nicht ausgeschlossen werden, daß sich doch noch 
ein Verteilungsurteil finden läßt, das eine Umverteilung 
„von oben nach unten“ hervorbringt. I\/Ian darf gespannt 
sein.

Gerold Krause-Junk

Zwei kleine Richtigstellungen

Ich habe Wiegard zu danken, daß er meine einfachen 
Plausibilitätsüberlegungen in die Sprache der Mathe

matik gefaßt hat; sie klingen dadurch sicher überzeu
gender. Zwei kleine Richtigstellungen sind mir aber 
wichtig. Zum einen: ich habe nicht behauptet, daß der 
Einkommensteuertarif 90 gegenüber dem Tarif 81 eine 
Umverteilung von oben nach unten brächte. (Ich be
ziehe also Wiegards im Schlußsatz enthaltene Mokerie 
nicht auf meinen Beitrag.) Ich habe vielmehr behauptet, 
daß es verstärkter Umverteilungsanstrengungen bedür
fen würde, wollte man trotz Steuersenkung die Nettoein
kommensrelationen T88, d.h. die von Wiegard gewählte 
Basis, aufrechterhalten.

Zum anderen: ich habe nicht behauptet, daß die Um
verteilungspolitiken nach T 81 und nach T 90 exaW über
einstimmen. Vielmehr habe ich die von mir vorgelegten

Zahlen so interpretiert, daß in dem von Wiegard betrach
teten Tarifabschnitt die Nettoeinkommensrelationen 
nach T 90 „ungefähr" den Relationen entsprechen, die 
sich bei Durchführung der Umverteilungspolitik entspre
chend T 81, aber unter Berücksichtigung der allgemei
nen tarifären Einkommensteuersenkung ergäben. Nun 
kann man selbstverständlich darüber geteilter Auffas
sung sein, was man noch als „ungefähr“ gleiche Umver
teilungspolitik gelten lassen will. Nach Wiegards „Er
gänzung“ ergibt sich ein Anteil der in meinem Sinne 
nicht neutral verteilten Steuern („absolute Umvertei
lung") am Gesamtsteueraufkommen des jeweiligen Ein
kommenspaares von um die 2 %. Nach meiner leicht ab
weichenden Rechnung -  ich halte im N-Personenfall 
den Bezug auf eine durchschnittliche Steuersenkung 
methodisch immer noch für sinnvoller -  liegt dieser An
teil bei wenig über 1 %.

Wolfgang Buchholz

Steuerreformbedingte Verteilungswirkungen

Zwar kann sich die Finanzwissenschaft kein objekti
ves Urteil darüber anmaßen, ob eine Steuerreform

maßnahme aufgrund der von ihr ausgelösten Distribu
tionswirkungen richtig oder falsch ist. Jedoch gehört es 
sehr wohl zu ihrem Aufgabenbereich, sich über die adä
quate Messung steuerlich bedingter Verteilungseffekte 
Gedanken zu machen. Im Hinblick auf die geplante Ein
kommensteuertarifreform sind kürzlich Kraus-Junk und 
Wiegard in eine Diskussion über diese Frage eingetre
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ten. Dabei bezog Wiegard die herkömmliche Position, 
die in der Lorenzkurve der Nettoeinkommensverteilung 
den angemessenen Bezugspunkt für die Verteilungs
analyse sieht. Dem stellte Krause-Junk ein alternatives 
Verteilungsmaß gegenüber, bei dem die Höhe der ag
gregierten Steuerlast als zusätzlicher Bewertungsfaktor 
dient.

Über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 
beiden Maßen wurde bislang jedoch nur wenig gesagt. 
Dies gilt sowohl für die implizierten Verteilungswirkun
gen selber als auch für die normativen Grundlagen der 
beiden Maßgrößen. Zunächst sollen deshalb die beiden
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